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Kurzfassung der Studie „Hasskriminalität in München" 

Die vorliegende Studie sollte im Rahmen einer repräsentativen Befragung von Münchner:innen mög-
lichst viele von Vorurteilskriminalität betroffene Gruppen erreichen, um deren Opfererfahrungen und 
–perspektiven abbilden zu können. Zudem sollte die Studie das Dunkelfeld im Bereich der Vorurteils-
kriminalität („Hasskriminalität“) erforschen, und dabei möglichst die individuellen und (stadt-)gesell-
schaftlichen Folgen von Vorurteilskriminalität in den Blick nehmen. Bislang wird die Vorurteilskrimina-
lität („Hasskriminalität“) unter anderem über die Politisch motivierte Kriminalität – rechts (PMK-
rechts) sowie den Bereich der „Hasskriminalität“ in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) abgebildet.. 
Das genannte Aufgabenfeld umreißt gleichzeitig wichtige Leitfragestellungen der Studie: 

1) Welches Ausmaß haben (Straf-)Taten insgesamt sowie vorurteilsmotivierte Taten in München und 
wie stellt sich die Prävalenz hinsichtlich einzelner Tatbestände dar? Wie groß ist vermutlich das 
Dunkelfeld im Bereich der vorurteilsmotivierten Kriminalität in München? 

2)  Sind bestimmte Gruppen besonders betroffen? Also: Hängen einzelne Taten mit demographischen, 
sozio-ökonomischen und weiteren individuellen Merkmalen der Befragten zusammen? 

3)  Wie stellt sich der Prozess der Opferwerdung im Hinblick auf die verschiedenen Phasen der Vikti-
misierung (primäre, sekundäre und tertiäre Viktimisierung) dar und welche Folgen kollektiver Vik-
timisierung äußern sich? 

Für die Stadtgesellschaft Münchens ist die vorliegende Untersuchung auch deshalb von besonderer 
Bedeutung, da empirische Erkenntnisse aus der Forschung zu Hasskriminalität/Vorurteilskriminalität 
zeigen, dass sich die negativen Auswirkungen von Vorurteilskriminalität nicht nur auf die Personen 
beschränken, die tatsächlich „angegriffen“ werden (Feldmann et al., 2018). Diese Ergebnisse deuten 
darauf hin, dass ähnliche Reaktionen unter den indirekt/stellvertretend Betroffenen vorherrschen. Ob-
wohl sie nur indirekt betroffen sind, zeigen auch sie ein komplexes Reaktionssyndrom, das Schock, 
Angst, Minderwertigkeitsgefühle, Wut usw. einschließt (Craig-Henderson, 2009; Herek/Cogan/Gillis, 
2002; Lim, 2009; Mason, 2009; Noelle, 2009; Perry, 2008 und Perry, 2001). Dies führt häufig zu Verhal-
tensänderungen (z.B. Schutz- und Vermeidungsstrategien, die die eigene Selbstdarstellung beeinflus-
sen können; vgl. Noelle, 2002). Der „Angriff“ zielt also nicht nur auf das direkte Opfer ab, sondern 
besitzt eine bedrohliche Botschaft, die die Identität der gesamten (Opfer-)Gruppe betrifft und damit 
in der Folge die Grundfeste einer demokratischen Gesellschaft. Sie stellt auch für eine Stadtgesellschaft 
wie München im Hinblick auf Inklusion, Integration und Vielfalt eine große Herausforderung dar. Zum 
einen verstärkt Vorurteilskriminalität die sozialen und geografischen Grenzen, indem sie betroffenen 
Minderheiten bzw. Gruppen signalisiert, dass sie diese nicht überschreiten dürfen und zum zweiten 
stellt sie insgesamt das kommunale bzw. nationale Engagement für Toleranz und Inklusion in Frage. 

Das Konzept der Hasskriminalität geht zurück auf Entwicklungen in den USA in den 1980er Jahren. Hier 
wurden bereits ab den 1990er Jahren strafverschärfende Gesetze im Zusammenhang mit „hate crimes“ 
in den meisten der 50 Bundesstaaten eingeführt. Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass 
der Begriff „Hasskriminalität“ im engeren Sinne nicht ganz zutreffend erscheint, da bei solchen Tatbe-
ständen (physische Gewalt, Einschüchterungen, Bedrohungen, Beleidigungen, Sachbeschädigungen 
usw. gegen Opfer aufgrund ihrer (vermuteten) Gruppenzugehörigkeit) weniger die Motivation des Has-
ses (hate) als vielmehr Vorurteile (bias) der Täter:innen im Vordergrund stehen. Es sollte daher aus 
unserer Sicht eher der Begriff der „Vorurteilskriminalität“ (bias crime) bzw. der „vorurteilsgeleiteten 
Kriminalität“ Verwendung finden, wenn es um entsprechende Tatbestände geht. Dies erlaubt es zudem 
eher, an die Studien zum Thema „Gruppenbezogene Menschfeindlichkeit“ anzuschließen, die sich ins-
besondere mit abwertenden Einstellungen (Vorurteilen) gegenüber bestimmten Gruppen beschäfti-
gen.1 Dies ist insofern wichtig, als in der empirischen Forschung durchaus belegt ist, dass entspre-
chende abwertende Einstellungen (und darauf beruhende Ideologien) eine wichtige Rolle im Vorfeld 

 
1  Die beiden Untersuchungen zur „Gruppenbezogenen Menschfeindlichkeit in München“ (Fröhlich/Ganser/Köhler, 2016 

und Steinbeißer et al., 2013; vgl. darüber hinaus für neueste bundesweite Ergebnisse Zick/Küpper/ Berghan, 2019) kön-
nen in diesem Zusammenhang erste Hinweise liefern, welche Gruppen in der Landeshauptstadt München besonders um-
fänglich von abwertenden Einstellungen betroffen sind. 
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von vorurteilsgeleiteter Kriminalität spielen (Levin/McDevitt, 2008). Die vorliegende Untersuchung 
nimmt aus diesem Grund und in Anlehnung an die allgemeine politische Empfehlung der Europäischen 
Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI, 2016) auch den Bereich der „Hassrede“ (hate spe-
ech) in den Fokus (und zwar sowohl im Internet und den sozialen Medien als auch außerhalb dieser 
Medien)2. „Als ‚Hate Speech‘ werden aggressive oder allgemein abwertende Aussagen gegenüber Per-
sonen, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden, verstanden.“ (Geschke et al., 2019: 5). 

Vorurteilskriminalität wird in der vorliegenden Studie in Anlehnung an Chakraborti, Garland und Hardy 
wie folgt verstanden: „A hate crime refers to acts of violence, hostility and intimidation directed towa-
rds people because of their identity or perceived ‚difference‘“ (Chakraborti/Garland/Hardy, 2014: 8). 
Ergänzend bildet die Definition von Perry die Grundlage der vorliegenden Untersuchung: „Einfach aus-
gedrückt ist es eine Straftat, die auf Voreingenommenheit gegenüber der Gruppenidentität des Opfers 
basiert.“ (Perry, 2018: 66).  

In der vorliegenden Studie wird Vorurteilskriminalität im weiteren Sinne erfasst, das heißt, dass zusätz-
lich zu strafrechtlich relevanten Taten auch Vorfälle erhoben wurden, die unterhalb (oder nahe an) der 
Strafbarkeitsgrenze liegen (wobei dies in der Studie immer getrennt ausgewiesen wird). Damit gene-
riert die Untersuchung möglicherweise zusätzliche Erkenntnisse sowohl für die Institutionen der Sozi-
alkontrolle (Sicherheitsbehörden, Justiz), als auch für die politische Debatte um Diskriminierungserfah-
rungen in der Stadt und somit für die Stadtpolitik. 

Mit ihrem Forschungsansatz ergänzt die Studie die Erkenntnisse bezüglich der von der Polizei in der 
PKS unter der Kategorie „Hasskriminalität“ erfassten Straftaten und erhellt damit das Dunkelfeld in 
diesem Bereich3. Dunkelfeldstudien wie die vorliegende tragen dazu bei, dass die Prävalenzraten für 
bestimmte vorurteilsgeleitete Delikte möglicherweise genauer geschätzt werden können. Auch aus 
Sicht der Fachkommission Integrationsfähigkeit der Bundesregierung sind für das Themenfeld „Hass-
kriminalität“ neben der polizeilichen Statistik „Erkenntnisse besonders wichtig, die zur Aufhellung des 
Dunkelfeldes beitragen.“ (Fachkommission Integrationsfähigkeit, 2020: 68). 

Die vorliegende Untersuchung gewährleistet – wie vom Stadtrat gewünscht – auch die Vergleichbarkeit 
mit den Ergebnissen anderer bereits durchgeführter Dunkelfeldstudien im Bereich der Vorurteilskrimi-
nalität. In den anglo-amerikanischen Staaten (USA: National Crime Victimization Survey seit 1973 und 
Großbritannien: British Crime Survey seit 1982) und Skandinavien (Schweden: Crime Survey seit 2006) 
haben entsprechende Studien bereits eine längere Tradition. In Deutschland setzen vergleichbare Un-
tersuchungen mit der niedersächsischen Befragung zu Sicherheit und Kriminalität erstmals 2013 ein 
(Schleswig-Holstein folgte dann im Jahr 2015). Im Jahr 2017 wurde diese Befragung um ein Schwer-
punktmodul zum Thema Vorurteilskriminalität ergänzt. Die Konstruktion des eingesetzten Messinstru-
mentes erfolgte dabei in Anlehnung an den National Crime Victimization Survey aus den USA. Das Er-
hebungsinstrument für die Münchner Studie sollte auf dem Instrument der niedersächsischen Unter-
suchung aufbauen und es durch spezifische weitere Aspekte (die sich eventuell aus den Interviews der 

 
2  In den meisten aktuellen Untersuchungen zum Thema „Hate Speech“ wird auf Hassrede im Internet Bezug genommen 

und weniger auf Äußerungen außerhalb des Netzes und/oder der sozialen Medien; vgl. hierzu Baldauf/Ebner/Guhl, 2018; 
Benz, 2016; Chetty/Alathur, 2018; Corb, 2018; Der Sächsische Ausländerbeauftragte, 2017; Klaßen/Geschke, 2019; 
MacAvaney et al., 2019; Moshman, 2020; Rohlfing, 2018; Schellenberg, 2016; Sponholz, 2019; Williams et al., 2020. 

3  Das Hellfeld im Bereich der Vorurteilskriminalität zu diesem Thema wird in der Bundesrepublik Deutschland über die 
Daten aus dem Erfassungssystem „Kriminalpolizeilicher Meldedienst Politisch motivierte Kriminalität (KPMD-PMK)“ dar-
gestellt, das 2001 eingeführt wurde. Eine Ergänzung der datengestützten Grundlage des Hellfeldes erscheint aus mehre-
ren Gesichtspunkten fruchtbar. Zum einen zeigt sich, dass neben den polizeilichen Statistiken auch zivilgesellschaftliche 
Institutionen eigenständige Erfassungen vornehmen und hierbei in den meisten Fällen auf deutlich höhere Werte kom-
men (Amadeu Antonio Stiftung, 2018; Brausam, 2017; Feldmann/Kopke/Schultz, 2016 und Mut gegen rechte Gewalt, 
2019). In diesem Zusammenhang wird insbesondere das Erfassungssystem „Politisch motivierte Kriminalität“ kritisch dis-
kutiert, wobei vor allem auf die fehlende Berücksichtigung der Opferperspektive hingewiesen wird. Insofern wird betont, 
dass die PMK kein Abbild dieses Deliktbereiches liefere, sondern vielmehr ausschließlich das polizeiliche Registrierungs-
verhalten dokumentiere (Kunz/Singelnstein, 2016). Zudem wird eingewendet, dass der Begriff der politischen Motivation 
unklar ist und damit eine Bestimmung der Motivation ganz allgemein schwierig wird (Lang, 2018). Schließlich wird noch 
auf den umfassenden Entscheidungsspielraum der erfassenden Polizeibeamt:innen und die daraus resultierenden Un-
schärfen in der Erfassung verwiesen (Amnesty International, 2016). 
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Vorfeld-Recherche ergeben, die im Rahmen dieser Studie durchgeführt wurde) ergänzen. Eine Orien-
tierung an dem vorhandenen Fragenpool des Schwerpunktmoduls aus den niedersächsischen und 
schleswig-holsteinischen Befragungen bietet den Vorteil, die Ergebnisse der Münchner Studie mit den 
Resultaten dieser beiden Studien vergleichen und somit Rückschlüsse auf mögliche spezifische Münch-
ner Aspekte von Vorurteilskriminalität gewinnen zu können.  

Mit der hier vorgelegten Dunkelfeldstudie zum Thema „Hasskriminalität in München“ wurde für die 
Landeshauptstadt München zum ersten Mal eine Untersuchung zu vorurteilsgeleiteten (Straf-)Taten 
realisiert. Schriftlich befragt wurden dazu im Sommer 2020 1.429 Münchner Haushalte. 

Von den 574 Befragten, die angaben, im Jahr 2019 Opfer einer (Straf-)Tat in München geworden zu 
sein, äußerten 246 Personen, dass sie Opfer einer vorurteilsmotivierten (Straf-)Tat geworden waren. 
35% von diesen 246 Personen – und damit die größte Gruppe der von vorurteilsmotivierter Kriminalität 
Betroffenen – gehen davon aus, dass sie aufgrund ihrer Herkunft Opfer einer solchen Tat wurden (Ab-
bildung 1). 58% der Personen, die dies angaben, sind selbst nach Deutschland zugewandert, 75% von 
ihnen besitzen eine nicht-deutsche bzw. doppelte Staatsbürgerschaft. 61% dieser Personen wählen 
andere Selbstbeschreibungen als „Deutsch“, „Weiß“ bzw. „Deutsch und Weiß“, 76% von ihnen spre-
chen zu Hause teilweise oder immer eine andere Sprache als Deutsch und 16% gehören islamischen 
Religionsgemeinschaften an. Neben dem Kriterium „Herkunft“ gab ebenfalls rund ein Drittel von die-
sen Befragten an, aufgrund des eigenen „Geschlechts“ Opfer einer vorurteilsmotivierten (Straf-)Tat 
geworden zu sein. Von diesen Personen beschrieben sich selbst 55,9% als weiblich, 43,5% als männlich 
und 1,4% als divers. 

Als Grund für die Vorurteilstat vermuteten 17% der Befragten die eigene Hautfarbe und 12% die eigene 
„ethnische bzw. kulturelle“ Zugehörigkeit. Schließlich glaubten 9% der Befragten an einen altersspezi-
fischen Grund und 7% gaben an, Opfer geworden zu sein, weil sie Muslim:innen sind. Die übrigen Nen-
nungen bewegen sich zwischen Anteilen von 0% („… weil ich Sintiza/Sinto oder Romni/Rom bin“) 4 und 
4% („… wegen meines Engagements für Geflüchtete/Minderheiten“). Hier zeigen sich zum Teil deutli-
che Unterschiede der Einschätzung im Vergleich zu den in Niedersachsen erhobenen Daten: Dort lagen 
die Zahlen bzgl. der Merkmale Herkunft, Hautfarbe und islamische Religion deutlich niedriger. D.h. in 
München werden laut der vorliegenden Daten Menschen häufiger aufgrund ihrer (vermuteten) Her-
kunft, Hautfarbe oder (vermuteten) islamischen Religionszughörigkeit Opfer von Vorurteilskriminalität 
als in Niedersachsen.  

Ein Großteil der Befragten in der Münchner Studie war sich sehr sicher, aufgrund welchen Merkmals 
er oder sie Opfer dieser Tat wurde: So gaben mehr als 60% der Befragten in diesem Zusammenhang 
nur ein Merkmal an, etwa 25% erwähnten zwei Merkmale und 12% haben drei und mehr Merkmale 
angegeben. 
 

 
4  Da davon auszugehen war, dass über ein Zufallsverfahren nur eine geringe Fallzahl von möglicherweise besonders be-

troffenen Gruppen in die Stichprobe gelangt, wurde in einem Zusatzmodul der Untersuchung versucht, diese Gruppen 
soweit wie möglich über entsprechende Einrichtungen zu befragen. Für die Gruppen der „Sinti und Roma“ und „Woh-
nungslosen“ konnten entsprechende (nicht-repräsentative) Befragungen realisiert werden; siehe dazu die Ergebnisse in 
der Anlage. Hier sei zudem die Anmerkung erlaubt, dass der relative Anteil von Jüd:innen, die mit dieser mit der Befragung 
erreicht wurden bei 0,2% liegt und damit zwar demjenigen in der Gesamtbevölkerung Münchens für das Jahr 2019 ent-
spricht. Nichtsdestotrotz ist damit die absolute Anzahl der Befragten (n=3) zu gering, um eingehendere Analysen vorzu-
nehmen. Wir sind uns jedoch der Bedeutung bewusst, die das Thema Hasskriminalität gerade für Jüd:innen auch in Mün-
chen darstellt. Auch aus diesem Grunde sollte für München hier gegebenenfalls eine detailliertere Studie durchgeführt 
werden, um das Ausmaß und die Betroffenheit von Vorurteilskriminalität für die Jüd:innen besser abbilden zu können. 
Wichtige Befunde einer Onlinestudie unter Jüd:innen von Zick und Kolleg:innen aus dem Jahr 2016 verweisen hier auf ein 
ähnliche bzw. zum Teil umfassendere Betroffenheit von vorurteilsgeleiteten Taten mit entsprechenden Folgen (Vermei-
dungs- und Schutzstrategien) wie wir sie in der vorliegenden Studie zu Vorurteilskriminalität feststellen; vgl. Zick et al., 
2017: 8f. Auch der Report der European Union Agency for Fundamental Rights verweist auf ähnliche Betroffenheiten und 
Folgen; vgl. FRA - European Union Agency for Fundamental Rights, 2018a bzw. 2018b. Zudem ist auf die Berichte der 
Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus aus Berlin  und Bayern zu verweisen. Ein ähnliches Ausmaß an Betrof-
fenheit zeigt sich auch international; vgl. beispielhaft etwa Mills, 2020; OSCE/ODIHIR, 2017; Rich, 2018 und Wetzel, 2019. 
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Abbildung 1:     Ich denke ich wurde Opfer … 

 

 (Mehrfachantworten möglich; Angaben in Prozent; n=246)  

 

Prüft man im Rahmen der vorliegenden Studie, ob die Opfer von (Straf-)Taten im Allgemeinen und die 
Opfer von vorurteilsmotivierten (Straf-)Taten im Besonderen in einem unterschiedlichen Umfang von 
Kriminalität betroffen sind, dann ergeben sich signifikante Unterschiede zwischen den Opfergruppen 
(Tabelle 1). Dies gilt sowohl in Bezug auf die Prävalenz als auch auf die Inzidenz.5 Bei acht von zehn 
Tatbeständen weisen die Vorurteilskriminalitätsopfer eine signifikant höhere Prävalenz und Inzidenz 
auf als die Opfer von (Straf-)Taten im Allgemeinen (nämlich bei: Beleidigung im Internet/den sozialen 
Medien sowie außerhalb des Internets/der sozialen Medien, verbale Bedrohung, sexuelle Bedrängung, 
herablassende/diskriminierende Behandlung, Beschimpfen/Bespucken, abwertende Äußerungen 
über mich und/oder die Gruppe, der ich zugehöre und sonstige Vorfälle). Lediglich beim Diebstahl und 
bei der Beschädigung des Wohnhauses stellt sich dies anders dar. Das heißt: Opfer von Vorurteilskri-
minalität werden in München nicht nur öfter Opfer (Prävalenz), sondern sie sind auch hinsichtlich der 
absoluten Anzahl der Vorfälle umfassender betroffen (Inzidenz).  

 

  

 
5  Die Prävalenzrate erfasst den prozentualen Anteil der in München lebenden Bevölkerung ab 18 Jahren, der innerhalb 

eines bestimmten Zeitraums (hier 2019 bzw. 2020 bis zum Zeitpunkt der Befragung) mindestens einmal Opfer einer be-
stimmten (Straf-)Tat geworden ist. In der Regel wird die Prävalenz in einer Population aufgrund einer Stichprobe ge-
schätzt. Ein anderes Maß für die Kriminalitätshäufigkeit ist die Inzidenzrate: Sie gibt die Anzahl an Opfererlebnissen pro 
1.000 Einwohner:innen innerhalb eines bestimmten Zeitraums an. 
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Tabelle 1: Prävalenz und Inzidenz im Jahr 2019 (hier: Analyse nach Opferstatus) 6 

Tat 
Prävalenz Inzidenz 

Keine VK VK7 Keine VK VK 

Ich wurde im Internet und/oder in den sozialen Medien durch Kommentare, 
Postings, Nachrichten, Emails usw. persönlich beschimpft oder beleidigt. 

8,1 16,3** 70 255** 

Ich wurde im Internet und/oder in den sozialen Medien durch Kommentare, 
Postings, Nachrichten, Emails usw. persönlich bedroht. 

2,9 2,9 11 20 

Ich wurde persönlich beleidigt (außerhalb des Internets/der sozialen Medien). 40,2 52,5** 202 387** 

Ich wurde mit Worten persönlich bedroht  
(außerhalb des Internets/der sozialen Medien). 

12,9 20,4* 32 139* 

Ich wurde körperlich angegriffen (und dabei verletzt). 3,3 5,7 8 15 

Ich wurde mit einer Waffe angegriffen (und dabei verletzt). 0 0,8 - 0,7 

Mein Eigentum wurde absichtlich beschädigt oder zerstört  
(z.B. Sachbeschädigung, Vandalismus). 

19,1 14,3 28 42 

Mir wurde etwas gestohlen. 29,7 14,3*** 52 29*** 

Jemand hat mir mit Gewalt oder unter Androhung von Gewalt etwas  
weggenommen. 

1,4 1,2 2 1 

Ich wurde gegen meinen Willen sexuell bedrängt (z.B. begrabscht). 5,7 20,4*** 9 162*** 

Jemand hat mich sexuell missbraucht oder vergewaltigt. 0,5 1,2 - 2 

Es wurden über mich schlechte Dinge verbreitet, die nicht stimmen. 16,7 21,2 43 200*** 

Auf das Haus, in dem ich wohne, wurde ein Brandanschlag verübt. 0,5 0 - - 

Das Haus, in dem ich wohne, wurde absichtlich beschmiert / beschädigt. 13,4 6,1** 18 26** 

Ich wurde herablassend/diskriminierend behandelt. 9,6 56,7*** 38 486*** 

Ich wurde beschimpft / bespuckt. 11,0 22,4** 77 115** 

Man hat sich abwertend/abfällig über mich/ die Gruppe, der ich zugehöre,  
geäußert. 

10,0 42,0*** 31 351*** 

Mir ist etwas anderes passiert 3,3 10,2** 3 60*** 
 

* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001. 

Um wesentliche Aspekte der primären, sekundären, tertiären und kollektiven Viktimisierung genauer 
zu erfassen, wurden die Opfer von Vorurteilskriminalität (246 Personen) gebeten, zunächst Auskunft 
darüber zu geben, welche Vorurteilstat für sie am schlimmsten war bzw. am meisten Bedeutung hatte, 
sollten sie Opfer von mehr als einer Vorurteilstat geworden sein. Fasst man die Einzeltaten zu den 
Deliktgruppen zusammen, dann ergibt sich, dass die von Vorurteilskriminalität Betroffenen am häu-
figsten über „abwertende Taten“ berichten. Für etwa 60% der Befragten waren Taten dieses Deliktbe-
reichs persönlich so schlimm, dass sie darüber berichten wollten. An zweiter Stelle folgen mit einem 
bedeutend geringeren Anteil Eigentumsdelikte (18%). Ähnlich bedeutend war es für die Befragten, 
über Sexualdelikte zu berichten (16%). Über Taten im Internet/in den sozialen Medien (4%) sowie über 
haushaltsbezogene Taten und Körperverletzungen (jeweils rund 1%) wurde dagegen kaum berichtet. 

Der Viktimisierungsprozess besteht aus unterschiedlichen Interaktionen von Tatbeteiligten (Opfer, Tä-
ter:innen, Dritte) und steht unter anderem maßgeblich in Zusammenhang mit Tatort, Tatzeitpunkt und 
Tatzusammenhang (z.B. Opfer-/Täter:innenbeziehungen), weshalb auf diese Aspekte genauer einge-
gangen wird. Der Tatort spielt eine wichtige Rolle, da Taten, die sich im Nahbereich des Opfers ereig-
nen, häufig besonders gravierende Auswirkungen auf das Opfer haben, weil es kaum möglich ist, diese 
Orte zu meiden. Mittelbare Folge ist zudem, dass gegebenenfalls das Unsicherheitsgefühl (Kriminali-
tätsfurcht) zunimmt.  

 
6  Hier ist der Hinweis wichtig, dass lediglich Opfer von (Straft-)Taten betrachtet werden und nicht die Befragten insgesamt. 

Als Prävalenz ausgewiesen ist also der Anteil der Opfer von Vorurteilskriminalität, die Opfer der jeweiligen Tat wurden an 
allen Vorurteilskriminalitätsopfern (entsprechendes gilt für die Vergleichsgruppe und die Inzidenzen). Hier ist noch anzu-
merken, dass die Prävalenz von Vorurteilskriminalität bezogen auf alle Befragten mit 13,5% (nur strafrechtlich relevante 
Taten) insgesamt etwa zweieinhalbmal so hoch ist wie in Niedersachsen bzw. Schleswig-Holstein (5% bzw. 5,1%); vgl. 
Groß/Pfeiffer/Andree, 2018: 11 und Dreißigacker, 2018: 16. 

7  VK meint in diesem Fall Befragte, die auf die Frage „Vermuten Sie, dass Sie bei mindestens einer dieser Taten Opfer 
wurden, weil Sie bestimmte Merkmale aufweisen oder einer bestimmten Gruppe zugeordnet wurden, gegen der/die 
Täter:in Vorurteile hat?“ mit „Ja“ geantwortet haben. Sie werden als Opfer von Hasskriminalität betrachtet. Entsprechen-
des gilt umgekehrt für „Keine VK“.  
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Bezüglich des Tatortes zeigt sich, dass jeweils rund ein Viertel der vorurteilsmotivierten Taten, in einem 
anderen (als dem eigenen) Stadtviertel in München bzw. in einem öffentlichen Verkehrsmittel statt-
fand (Abbildung 2). Fast 40% der Taten wurden im engeren oder weiteren Wohnumfeld („unmittelbare 
Nachbarschaft“ bzw. „eigenes Stadtviertel“) der Befragten begangen. Jeweils rund 8% der Taten ereig-
neten sich in einem Park/einer Grünanlage bzw. in der eigenen Wohnung/dem eigenen Haus. 

Abbildung 2: Tatorte (Mehrfachantworten möglich; Angaben in Prozent; n=246) 

 

Neben dem Tatort spielt der Zusammenhang der Tat (d.h. der Kontext, in dem sich die Tat abspielt) 
eine Rolle für die Opfer. Am häufigsten fand die jeweilige Tat im beruflichen Kontext bzw. im öffentli-
chen Nahverkehr statt (jeweils rund 25%). Mit knapp 10% an dritter Stelle folgen mit bereits großem 
Abstand „Diskotheken/Clubs“. Die übrigen Bereiche bewegen sich zwischen Anteilen von 1% („im 
Sportverein“) und 7% („bei einem Volksfest“). Auch bei Behördenkontakten zeigten sich keine beson-
ders hohen Werte (5%). 

Besonders häufig und besonders relevant sind somit vorurteilsmotivierte Taten im beruflichen Kon-
text, im Wohnumfeld und im Bereich des ÖPNV. Festgehalten werden kann in Bezug auf diese Taten, 
dass die Viktimisierung im beruflichen Kontext im Bereich des eigenen Wohnumfeldes 
(Nachbarschaftsbeziehungen) und im ÖPNV mit wichtigen sozio-ökonomischen Merkmalen der 
Betroffenen in Zusammenhang steht: Insbesondere Menschen mit sozio-ökonomisch geringeren 
Ressourcen werden häufiger Opfer von vorurteilsgeleiteten Taten in diesen Kontexten. Zudem wird 
deutlich, dass die folgenden, spezifischen Merkmale der Befragten eine Rolle bei der Viktimisierung im 
beruflichen Kontext sowie bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel spielen: Herkunft, Hautfarbe 
und die Zugehörigkeit zu einer islamischen Religionsgemeinschaft. 

Die Studie macht deutlich, dass es einen dringenden Handlungsbedarf gegen vorurteilsmotivierte 
(Straf-)Taten im ÖPNV gibt. Hier würde sich eine umfassende Aufklärungs- und Präventionskampagne 
ebenso anbieten wie eine Überprüfung und gegebenenfalls Optimierung von Meldewegen für 
vorurteilsmotivierte (Straf-)Taten im ÖPNV, damit Betroffene schnell und ohne Hürden Hilfe holen und 
Delikte melden können. Ziel der Kampagne sollte auch die Abschreckung von potentiellen, vorurteils-
motivierten Täter:innen sein. Vermittelt werden müsste, dass im ÖPNV der Landeshauptstadt 
München eine „Null-Toleranz-Linie“ gefahren wird. Auch verstärkte Schulungen für das Sicherheits-
personal im ÖPNV könnten zielführend sein. 

Da offensichtlich auch viele vorurteilsmotivierte (Straf-)Taten im unmittelbaren Wohnumfeld 
begangen werden, ist an dieser Stelle auch die Landeshauptstadt München in ihrer Rolle als Vermiete-
rin von Wohnraum gefragt. So sollten auch die städtischen Wohnungsgesellschaften eine deutliche 
„Null-Toleranz-Linie“ bezüglich vorurteilsmotivierter (Straf-)Taten in ihren Wohnanlagen vermitteln. 
Etwaige Delikte im Bereich der Voruteilskriminalität sollten in den Unternehmen strukturiert erfasst,   
bearbeitet und sanktioniert werden. 
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Da eine Vielzahl von Vorurteilstaten laut der vorliegenden Daten im beruflichen Kontext stattfinden, 
sollten durchaus auch Überlegungen angestellt werden, ob im Bereich der Personalverwaltung weitere 
Maßnahmen ergriffen werden können, z.B. im Hinblick auf die Meldung von rassistisch oder 
antisemitisch motivierten Vorurteilstaten im beruflichen Kontext bei der Landeshauptstadt München.  

Zusätzlich zu den Tatorten und -kontexten wurde auch die Tatzeit erfragt: 68% der (Straf-)Taten fanden 
tagsüber bis zum frühen Abend statt (zwischen 9 Uhr und 20 Uhr). Spätabends und nachts (21 bis 5 
Uhr) ereigneten sich 27% der Taten und in den frühen Morgenstunden (6 bis 8 Uhr) betrug der Anteil 
5%. Die Vorfälle sind für alle Bevölkerungsgruppen dabei ähnlich über die unterschiedlichen Tageszei-
ten verteilt. 

Neben den Fragen, wann und wo vorurteilsmotivierte Taten stattfinden, ist auch von besonderem In-
teresse, in welchem Setting sich diese Taten ereignen, also wer daran (unmittelbar) beteiligt war, um 
das Handeln der Täter:innen und der umstehenden Personen zu erfassen. Beim überwiegenden Teil 
der berichteten Taten handelt es sich um Vorfälle im Zusammenhang mit einer/einem einzelnen Tä-
ter:in (56%). In 17% der Fälle waren zwei und in 14% drei bis fünf Täter:innen beteiligt. Etwa 10% der 
Befragten wussten nicht, wie viele Personen an der Tat beteiligt waren und die übrigen 3% gaben an, 
dass dies mehr als sechs Personen waren. Die niedersächsischen und schleswig-holsteinischen Unter-
suchungen zu vorurteilsgeleiteter Kriminalität ergeben einen Anteil von knapp 60 % Einzeltäter:innen, 
also einen ähnlichen Wert.  

Bezüglich des (vermuteten) Geschlechts der Täter:innen zeigt sich, dass in rund 80% die Haupttäter:in-
nen männlich und in 20% weiblich waren. Die Ergebnisse einer Studie von Willems und Steigleder wei-
sen in 97% der Fälle männliche Täter aus. (Willems/Steigleder, 2003: 25). In beiden Untersuchungen 
ist der Großteil der Haupttäter:innen also männlich. In den meisten Fällen sind die Täter:innen den 
Opfern nicht bekannt, was den Vorurteilscharakter der Taten verdeutlicht.  

Zusätzlich sollte in Erfahrung gebracht werden, wie sich die Täter:innen unmittelbar während der Tat 
bezüglich bestimmter vorurteilsgeleiteter Verhaltensmuster verhielten. Am häufigsten haben die Tä-
ter:innen sich im Tatzusammenhang negativ über das Opfer geäußert (78%). Sechs von zehn Befragten 
gaben an, die Täter:innen hätten sich abfällig über die Gruppe geäußert, der sich die Befragten selbst 
zugehörig fühlen (oder der sie häufig zugeordnet werden). Nicht zu vernachlässigen ist zudem der An-
teil von 8% der eindeutig rechtsextremen Verhaltensweisen (Zeigen von Hakenkreuzen und anderen 
Hass-Symbolen), die im Tatzusammenhang auch strafrechtliche Relevanz haben. 

Im Zusammenhang mit den Situationsmerkmalen primärer Viktimisierung ist es von Interesse, zu er-
fassen, ob unbeteiligte Dritte die Tat beobachtet und falls ja, wie diese reagiert haben. Es ist dabei 
durchaus zu bedenken, dass sich die Anwesenheit von Dritten sowohl positiv als auch negativ auf das 
Opfer auswirken kann. Bei etwas mehr als der Hälfte der vorurteilsgeleiteten Taten waren unbeteiligte 
Dritte anwesend. Die Anteile von unbeteiligten Dritten, die in anderen Studien erhoben wurden bewe-
gen sich in einem ähnlichen Spektrum, so dass man davon ausgehen kann, dass ungefähr bei der Hälfte 
von Vorurteilstaten mindestens ein:e Beobachter:in anwesend ist. Am häufigsten haben die anwesen-
den Zeugen laut Auskunft der Befragten weggesehen (58%). 40% der Befragten haben zudem angege-
ben, dass sich die Anwesenden aus der Situation zurückgezogen haben. Diese beiden Aspekte weisen 
auf einen sog. „Bystander-Effekt“ hin, der sich in einer Diffusion von Verantwortung äußert. Umge-
kehrt hat jedoch die Hälfte der Befragten geäußert, dass sich die Anwesenden mit Worten für sie ein-
gesetzt haben. Von 25% der Befragten wurde zudem erwähnt, dass sich anwesende Dritte in anderer 
Weise für sie eingesetzt haben und in 17% der Fälle wurden anwesende Dritte sogar körperlich für die 
Opfer aktiv. Jeweils 5% der Beobachtenden haben nach Wahrnehmung der jeweiligen Opfer entweder 
die Polizei angerufen oder anderweitig Hilfe geholt. Schließlich haben die Betroffenen aber auch die 
Erfahrung gemacht, dass von den Anwesenden selbst abfällige Äußerungen getätigt wurden (12%) 
bzw. der Vorwurf geäußert wurde, selbst Schuld an dem Vorfall zu sein (12%). In 8% der Fälle kam es 
sogar dazu, dass sich die Umstehenden direkt an der Tat beteiligt haben. Das Ausmaß der Ansteckungs- 
und Kontexteffekte ist also keineswegs zu vernachlässigen. Diese Erfahrungen mit anwesenden Dritten 
decken sich annähernd mit den Ergebnissen, die für Niedersachsen und in der Studie von Willems und 
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Steigleder berichtet werden. Auch diese Ergebnisse weisen zum einen auf ein großes Maß von Verant-
wortungsdiffusion hin, zeigen aber auch einen gewissen Umfang an Hilfsbereitschaft. Zudem wird hier 
ebenfalls in 14% bzw. 8% der Fälle eine Unterstützung der Täter:innen durch die Anwesenden berichtet 
(Landeskriminalamt Niedersachsen, 2018: 21; Willems/Steigleder, 2003: 21). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen darüber hinaus, dass manche Betroffene (Personen, die 
angegeben haben, wegen ihrer Herkunft Opfer der jeweiligen Tat geworden zu sein, Muslim:innen, 
Menschen, die sich in ihrer Selbstbeschreibung nicht als „Weiß“ bzw. „Deutsch und Weiß“ bezeichnen, 
Menschen, die sich in München nicht zuhause fühlen) deutlich seltener persönlichen Beistand im Mo-
ment der Tat erfahren haben als andere Betroffene. 

Diese Ergebnisse verweisen auf die weitere Notwendigkeit von Kampagnen für mehr Zivilcourage. Wie 
sich zeigt, ist der sog. „Bystander-Effekt“ (das Phänomen der Verantwortungsdiffusion) durchaus aus-
geprägt, wenn es um vorurteilsgeleitete Taten geht. Die Studienergebnisse lassen aber auch vermuten, 
dass sich die Betroffenen von vorurteilsmotivierter Kriminalität Unterstützung durch anwesende Dritte 
wünschen. Hier bedarf es Kampagnen für mehr Zivilcourage. Bei der Bereitstellung von Informationen 
ist sicherlich der zunehmend diverseren Struktur der Münchner Stadtgesellschaft und einer möglichst 
barrierefreien Gestaltung Rechnung zu tragen. 

Neben der Ausleuchtung der verschiedenen Aspekte zum Thema „primäre Viktimisierung“ war von der 
Studie auch gefordert, sich mit der „sekundären Viktimisierung“, also dem Verhalten von Institutionen 
der Sozialkontrolle und des sozialen Umfeldes der Betroffenen zu befassen. Eine wichtige Rolle spielen 
als Instanzen der Sozialkontrolle dabei die Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte sowie im Bereich 
des sozialen Umfeldes des Opfers Familie, Freund:innen, Arbeitskolleg:innen oder Nachbar:innen. 

In nur rund 8% der im engen Sinne strafrechtlich relevanten Taten wurde von den Personen, die (laut 
eigener Einschätzung) Opfer einer vorurteilsgeleiteten Tat geworden sind, die Polizei zu Hilfe gerufen. 
Dieses äußerst geringe Ausmaß, in dem die Polizei zu Hilfe gerufen wird, wirft die Frage auf, weshalb 
dies aus Sicht der/des Betroffenen nicht häufiger geschieht.  

Wie Abbildung 3 zeigt, stehen bei den genannten Gründen oft Aspekte im Vordergrund, die den Rück-
schluss erlauben, dass die Betroffenen selbst entweder (1) aufgrund eigener Einschätzung und Ent-
scheidung (Tat als nicht so schwerwiegend angesehen, zu viel Mühe, die Polizei zu rufen und Täter:in 
war bereits geflüchtet) oder (2) aufgrund fehlender Information (wusste nicht, dass es sich um eine 
Tat handelt, die man anzeigen kann) sowie (3) fehlenden Vertrauens und/oder bereits gemachter Er-
fahrungen (Polizei hätte Fall sowieso nicht ernst genommen, habe diesbezüglich schon einmal 
schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht), die Polizei nicht gerufen haben. Ein vierter Themen-
kreis, der hier eine Rolle spielt, ist die persönliche, psychische Betroffenheit der Opfer (habe mich ge-
schämt, Tat hat Opfer so belastet, dass es nicht in der Lage war und Angst vor einer möglichen Rache 
des Täters/der Täterin). Auffallend ist, dass bei strafrechtlich relevanten Sachverhalten 31% der Be-
fragten die Polizei nicht gerufen haben, da sie davon ausgingen, dass „die Polizei den Fall wahrschein-
lich sowieso nicht erst genommen hätte.“ Hier zeigt sich, dass es vertrauensbildende Maßnahmen von 
Seiten der Polizei braucht. Diese könnten unter anderem darin bestehen, bei den eingesetzten Be-
amt:innen die Diskriminierungssensibilität über Schulungen weiter zu erhöhen und mit diesen Schu-
lungen gleichzeitig die Sensibilisierung hinsichtlich des Umgangs mit den von Vorurteilskriminalität be-
troffenen Gruppen anzustreben8.  

  

 
8  Hinweise auf mögliche Fortbildungsmaßnahmen bezüglich einer spezifischen Opfergruppe, die jedoch gegebenenfalls auf 

andere Gruppen übertragen werden können, liefern Asmus und Enke als Ergebnis ihrer Untersuchung in Sachsen-Anhalt 
(Asmus/Enke, 2016). 
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Abbildung 3: Gründe, weshalb die Polizei nicht zu Hilfe gerufen wurde 
(Mehrfachantworten möglich; Angaben in Prozent; n=234)  

 

Insgesamt betrachtet, sind dabei das Alter, die Staatsangehörigkeit sowie die eigene Zuwanderungs-
geschichte und die geschlechtliche Identität bei vielen Begründungen als differenzierend zu beobach-
ten. Das heißt: Junge Menschen, Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, Menschen mit eigener 
Zuwanderungsgeschichte sowie Frauen und Menschen mit einer diversen geschlechtlichen Identität 
finden sich überproportional unter denjenigen, die in der vorliegenden Studie die Polizei bei Vorur-
teilsdelikten nicht zu Hilfe gerufen haben. Hier lassen sich durchaus Rückschlüsse für die polizeiliche 
und die kommunale Arbeit ziehen, beispielsweise bedarf es umfassenderer Informationen bei der jün-
geren Bevölkerung über die Schwere von (Straf-)Taten bzw. darüber, welche Delikte angezeigt werden 
können oder auch die Aufbereitung und Veröffentlichung dieser Informationen in verschiedenen Spra-
chen.  

Wie lange es gedauert hat, bis die Polizei eintraf (bzw. ob sie überhaupt kam) und ob es der Polizei 
gelungen ist, die Täter:innen vor Ort festzustellen, ist entscheidend dafür, ob ein:e Betroffene:r bei 
einer erneuten (Straf-)Tat die Polizei zu Hilfe ruft. Da nur 17 von 246 Personen, die in der vorliegenden 
Studie angegeben haben, Opfer einer vorurteilsmotivierten Straftat geworden zu sein, die Polizei zu 
Hilfe gerufen haben, sind diese Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren. Sie geben nichtsdestotrotz 
möglicherweise Hinweise, die man beachten sollte. In jedem dritten Fall kam die Polizei laut Auskunft 
dieser Befragten überhaupt nicht. In einem Zeitraum bis 30 Minuten traf die Polizei in drei von zehn 
Fällen ein und zwei Befragte wussten nicht mehr, wie lange es dauerte. In einem Viertel der Fälle wurde 
angegeben, dass es länger als eine halbe Stunde dauerte, bis die Polizei eingetroffen ist. Es ist der 
Polizei wohl daher auch nur in zwei Fällen gelungen, den/die Täter:in vor Ort festzustellen. Diese Er-
gebnisse stellen sich außerdem deutlich anders dar als in der Studie von Quent und Kollegen. Hier 
gaben „nur“ 15% an, die Polizei sei überhaupt nicht zum Tatort gekommen, in 80% der Fälle war sie 
allerdings innerhalb einer halben Stunde vor Ort und in den übrigen 5% innerhalb einer Stunde. 

War die Polizei gerufen worden, so wurden die Befragten in der Münchner Studie darum gebeten, 
anzugeben, wie die Arbeit der Polizei vor Ort wahrgenommen wurde. Auch hier gilt es, die aufgrund 
der geringen Fallzahl eingeschränkte Aussagekraft der Ergebnisse zu berücksichtigen. Generell kann 
festgehalten werden, dass die Befragten das Handeln der Polizei vor Ort im überwiegenden Fall positiv 
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beurteilen. Zum Teil unterscheiden sich hier die Ergebnisse auch positiv von denjenigen der Befragung 
von Opfern rechter Gewalt in Thüringen (Quent/Geschke/Peinelt, 2014). Sollte sich die Tendenz der 
Beurteilung generell bestätigen, wären auch hier Anhaltspunkte für die Arbeit der Polizei vor Ort fest-
zumachen, die trotz der insgesamt positiven Bewertung möglicherweise auf einen Verbesserungsbe-
darf hinweisen (z.B. erhöhte Sensibilität für die Situation von Betroffenen, Schaffung eines geschützten 
Umfelds bei der Befragung zur Tat, Signalisierung der Aufklärungsbereitschaft und des Zuhörens, Si-
cherung des Nachhausewegs). 

Ein weiterer möglicher Hinweis für die polizeiliche Arbeit ergab sich aus dem folgenden Sachverhalt: 
Nur drei der zehn Opfer von Vorurteilskriminalität, die die Polizei gerufen haben und bei denen die 
Polizei auch kam, haben beim ersten Kontakt mit der Polizei geäußert, dass sie persönlich den Eindruck 
haben, wegen spezifischer Merkmale Opfer von vorurteilsmotivierter Kriminalität geworden zu sein. 
Das heißt aber auch, dass dies in sieben dieser zehn Fälle von den Opfern nicht geäußert wurde. Die 
Polizei selbst hat in keinem Fall selbst nachgefragt, ob diese Vermutung besteht. Aufgrund der gerin-
gen Fallzahl sind diese Ergebnisse zwar kaum aussagekräftig, sollten aber gegebenenfalls als Hinweis 
wahrgenommen werden, von Seiten der Polizei in der Hilfesituation nach diesem Hintergrund der Tat 
zu fragen. 

In jeweils einem Drittel der Fälle hat die Polizei vor Ort darauf hingewiesen, dass für die Befragung 
ein:e Anwält:in oder eine andere Person des Vertrauens hinzugezogen bzw. in bestimmten Fällen die 
Auskunft verweigert werden kann. In jeweils jedem fünften Fall wurde von der Polizei auf die Möglich-
keit der Abfrage des Ermittlungsstandes bzw. der Prozesskostenhilfe hingewiesen. Ein Hinweis auf Ent-
schädigungsansprüche und/oder Schadenersatz fand in 10% der Fälle statt, bei denen die Polizei zum 
Tatort gerufen wurde. Schließlich hat die Polizei jeweils nur in einem Fall den Hinweis gegeben, dass 
bei einer Gefährdung die private Anschrift für die Akte nicht angegeben werden muss bzw. dass unter 
bestimmten Voraussetzungen eine psychosoziale Prozessbegleitung erfolgen kann. 

Neben der Frage, ob die Polizei bei einer vorurteilsmotivierten (Straf-)Tat zum Tatort bzw. zur Unter-
stützung gerufen wurde, war es von Interesse, herauszufinden, wie viele Betroffene von vorurteilmo-
tivierten (Straf-)Taten diese im Nachgang zur Tat auch tatsächlich zur Anzeige gebracht haben. Die 
Bedeutung des Anzeigeverhaltens liegt unter anderem in der Sichtbarmachung von Kriminalität, denn: 
Wo keine Anzeige erstattet wird, wird in der Regel auch keine Straftat registriert 9. Das Anzeigeverhal-
ten ist somit einer der wesentlichen Bestimmungsgründe in Hinsicht auf Umfang und Struktur von Kri-
minalität. Insbesondere bei vorurteilsgeleiteten Taten ist es daher von großer Bedeutung, denn nur 
über das Anzeigeverhalten kann das Dunkelfeld in der PKS „aufgehellt“ werden.  

In nur rund 9% der im engen Sinne strafrechtlich relevanten Taten wurde von den Personen, die laut 
eigener Einschätzung Opfer einer vorurteilsgeleiteten Tat geworden sind, eine Strafanzeige gestellt10. 
91% der vorurteilsmotivierten Straftaten wurden somit durch die Betroffenen nicht zu Anzeige ge-
bracht, was auf ein sehr großes Dunkelfeld verweist und verdeutlicht, dass die PKS offenbar nur einen  
geringen Teil der Vorurteilskriminalität abbildet. Die Anzeigenquote von 9% bei vorurteilsmotivierten 
Taten liegt im Mittel deutlich unter der von uns erhobenen Anzeigequote für Strafanzeigen in Mün-
chen insgesamt, die in der vorliegenden Studie rund 25% beträgt. Das Dunkelfeld ist daher bei Vorur-
teilskriminalität vermutlich beträchtlich größer als bei anderen Formen der Kriminalität. Zudem liegt 

 
9  Es ist möglich, dass die Polizei auch ohne Strafanzeige von der Straftat erfährt oder dass Dritte Anzeige erstattet haben 

und das Delikt daher in der PKS erscheint.  
10 Hier wurden erneut nur die im engeren Sinne strafrechtlich relevanten Taten betrachtet, die so auch vom LKA Nieder-

sachsen in seiner Studie abgefragt wurden. Aus der Analyse ausgeschlossen sind abermals die folgenden Taten: „Ich 
wurde herablassend/diskriminierend behandelt.“, „Ich wurde beschimpft und/oder bespuckt.“, „Man hat sich abwer-
tend/abfällig über mich/ die Gruppe, der ich zugehöre, geäußert.“ und „Mir ist etwas anderes passiert.“. Schließt man 
diese vier Tatbereiche in die Analyse mit ein, dann beträgt die Anzeigequote rund 8% ist also nur unwesentlich geringer. 
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die Anzeigequote bei Vorurteilskriminalität in der Münchner Studie damit deutlich unter derjenigen in 
Niedersachsen, wo immerhin ein Viertel (25%) der vorurteilsmotivierten Taten angezeigt werden.11  

Bei einzelnen Tatkategorien zeigen sich dabei zum Teil vergleichbare Anzeigequoten wie in der nieder-
sächsischen Untersuchung, teilweise gibt es jedoch auch deutliche Unterschiede. So werden in Nieder-
sachsen 51% der Diebstähle im Kontext der Vorurteilskriminalität und damit deutlich mehr als in Mün-
chen (33%) angezeigt, aber nur 7% der Fälle sexueller Belästigung, was der Hälfte der Münchner An-
zeigequote (13%) entspricht. Bei den persönlichen Beleidigungen im Internet (10%) und außerhalb des 
Internets (7%) weisen beide Studien annähernd gleich niedrige Anzeigequoten auf (Landeskriminalamt 
Niedersachsen, 2018: 19). Auch im internationalen Vergleich ist die Gesamtanzeigequote im Hinblick 
auf vorurteilsmotivierte Straftaten in München äußerst niedrig. In den USA betrug sie im Jahr 2000 ca. 
44% (Wolf Harlow, 2005: 1), wobei Sandholtz und Kolleg:innen im Jahr 2007 einen Rückgang auf rund 
35% konstatieren (Sandholtz/Langton/Planty, 2013: 1). 

Wichtig für die „Aufhellung“ des aufgrund der vorliegenden Untersuchung zu vermutenden Dunkelfel-
des im Bereich vorurteilsmotivierter Kriminalität ist es, herauszufinden, weshalb die Betroffenen die 
Tat nicht angezeigt haben. Auf Nachfrage im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ergab sich (Ab-
bildung 4): Die Hälfte der Opfer hat sie nicht angezeigt, weil sie als nicht so schwerwiegend angesehen 
wurde und ein Drittel wollte Ruhe haben und das Ereignis schnellstmöglich vergessen. Für 30% der 
Befragten war die Vermutung, dass die Polizei den Fall sowieso nicht aufklären könnte, der Grund für 
die Nichtanzeige. Mit jeweils rund 20% der Nennungen folgen die Begründungen „… weil ich aufgrund 
von Erfahrungen aus meiner Gruppe weiß, dass das nichts bringt“, „… weil es mir zu viel Mühe war, die 
Polizei einzuschalten“ und „… weil ich nicht wusste, dass es sich um eine Tat handelt, die man anzeigen 
kann“. Alle anderen abgefragten Gründe wurden in geringerem Ausmaß angeführt. Die Spannbreite 
reicht dabei von 2% („… weil ich mich gegenüber der Polizei nicht outen wollte“) bis 16% („… weil es 
für mich emotional belastend war“). 

Insgesamt betrachtet, zeichnen sich Personen, die keine Anzeige erstattet haben, durch ihr junges Al-
ter, ihr niedriges Einkommen und ihre prekäre wirtschaftliche Lage sowie die gesellschaftliche Positio-
nierung, eine Behinderung/chronische Erkrankung und die geringe Lebenszufriedenheit aus. Auch hier 
lassen sich durchaus Rückschlüsse für die polizeiliche und die kommunale Arbeit ziehen. Diese Erkennt-
nisse deuten darauf hin, dass es eventuell sinnvoll sein könnte, junge Menschen speziell zu adressie-
ren. Gerade bei Jüngeren braucht es mehr Aufklärung über Vorurteilskriminalität: Was ist das? Wie 
und wann kann man Anzeige erstatten? Warum ist es wichtig eine Anzeige zu stellen? Wie hilft die 
Polizei? Wie helfen auch andere Organisationen? Möglicherweise könnten hier Träger der freien Ju-
gendhilfe für die Verbreitung von Informations- und Kampagnenmaterial sorgen, das von der Landes-
hauptstadt München – gegebenenfalls gemeinsam mit dem Polizeipräsidium München (PPM) – entwi-
ckelt wird. Auch die Informationen zu den Angeboten der Opferberatung sollten unter den besonders 
von Vorurteilskriminalität betroffenen Gruppen eine noch intensivere Verbreitung finden. Dabei sollte 
zudem darauf geachtet werden, diese Informationen zu Vorurteilskriminalität möglichst barrierefrei 
und in einfacher Sprache zugänglich zu machen. 

Des Weiteren könnte die Etablierung von schnelleren und einfacher zu beschreitenden Meldewegen 
bei vorurteilsmotivierten (Straf-)Taten helfen (z.B. im Bereich der Hassrede (Hate Speech) die Einfüh-
rung der sog. „Online-Strafanzeige“ für alle Betroffenengruppen von Hate-Speech über die bislang zur 
„Online-Strafanzeige“ berechtigten Kommunalpolitiker:innen hinaus bzw. die Erweiterung dieser Mög-
lichkeit auf vorurteilsmotivierte Taten insgesamt). 

  

 
11  Ein Punkt, der hier bezüglich des Vergleichs mit den Daten der niedersächsischen und schleswig-holsteinischen Erhebun-

gen anzuführen ist, ist der, dass im Falle von Niedersachsen und Schleswig-Holstein landesweite Untersuchungen vorlie-
gen, während die hier berichtete Studie eine großstädtische Situation betrachtet. 
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Abbildung 4: Gründe für das Nichtanzeigen der Tat  
 (Mehrfachantworten möglich; Angaben in Prozent; n=220) 

 

Gerichtsverhandlungen wegen vorurteilsgeleiteter Taten fanden kaum statt, was daran lag, dass in 
90% der Fälle von den Befragten selbst keine Strafanzeige gestellt wurde und in 8% das Verfahren 
eingestellt wurde (Gründe: Täter:innen konnten nicht ermittelt werden, Geringfügigkeit, Tatnachweis 
nicht möglich). 

Neben der Frage, wie sich die Institutionen der Sozialkontrolle (und hier allen voran die Polizei) verhal-
ten haben, spielen auch die Reaktionen des sozialen Umfeldes für die Ausprägung und den Verlauf der 
sekundären Viktimisierung eine wichtige Rolle: 46% der Befragten haben nach der Tat Unterstützung 
erhalten. Das heißt aber auch, dass über die Hälfte der Befragten nach der Tat keine persönliche und/ 
oder institutionelle Unterstützung erhalten hat. Ein Großteil derjenigen, die auf Unterstützung zurück-
greifen konnten, erhielt diese aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld: Jeweils rund 50% dieser Be-
fragten erhielten Unterstützung durch Freund:innen und/oder die Familie. 20% bekamen sie von Ar-
beitskolleg:innen und etwa 16% von sonstigen Bekannten. 8% erhielten Unterstützung durch eine psy-
chologische Opferberatung und/oder Therapie. 

Sowohl die generelle Unterstützungsleistung als auch die spezifische Unterstützung durch Freund:in-
nen und Familie wird für alle Betroffenen in weiten Teilen ähnlich geleistet. Allerdings werden be-
stimmte Gruppen sowohl generell als auch spezifisch mehr unterstützt als andere, wobei es hier kaum 
Überschneidungen gibt, das heißt: Bestimmte Gruppen erhalten mehr Unterstützung durch Freund:in-
nen, andere durch ihre Familie. Zudem muss festhalten werden, dass mehr als die Hälfte der Betroffe-
nen nicht nur keine Hilfe bzw. Unterstützung erhält, sondern im Nachgang der Tat häufig auch noch 
sozial gemieden wird. Etwa 5% erfahren eine entsprechende soziale Meidung. 
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Schließlich geht es bei vorurteilsmotivierter Kriminalität um deren Folgen und die Verarbeitung der Tat 
im Zusammenhang mit einer „tertiären“ und kollektiven Viktimisierung. Tertiäre Viktimisierung be-
schreibt häufig die Übernahme und Verfestigung einer sog. „Opferidentität“. Wesentlicher Aspekt ist 
dabei, dass beim Opfer die Überzeugung entsteht, dass trotz eigenen überlegten Verhaltens bzw. Han-
delns Situationen wie diese (in der man Opfer einer vorurteilsgeleiteten Tat wurde) nicht verhindert 
werden können. Dies kann in der Folge so weit führen, dass diese Menschen sich nicht nur eher passiv 
verhalten, sondern es völlig vermeiden, in entsprechende Situationen zu gelangen, indem sie sich aus 
dem sozialen Leben zurückziehen. Dies sind schwerwiegende (psychologische) Folgen nicht nur für das 
Individuum, sondern auch für die (Stadt-)Gesellschaft insgesamt. Daher ist es wichtig, zu betrachten, 
inwieweit Prozesse der tertiären Viktimisierung durch Vorurteilskriminalität in unserer Untersuchung 
zu erkennen sind und welche Vermeidungsstrategien die Opfer in Folge der Tat möglicherweise bereits 
entwickelt haben. 

Welche unmittelbaren Folgen hatte nun die entsprechende Tat für die Betroffenen? Fast 40% geben 
an, dass sie seit der Tat zumindest teilweise häufig Angst haben. Ein ähnlich hoher Anteil leidet immer 
noch psychisch unter den Folgen der Tat. Etwas mehr als 25% der Opfer fällt es zumindest teilweise 
schwer, die Folgen der Tat zu verarbeiten und 8% der Befragten geben an, immer noch körperlich unter 
der Tat zu leiden. Zu bedenken sollte geben, dass seit der Tat ein gewisser Anteil von Menschen das 
Opfer sozial meidet (in 8% der Fälle haben sich Menschen vom Opfer distanziert und bei 4% ist es sogar 
so, dass sich einige Menschen nicht mehr mit dem Opfer sehen lassen möchten). 

Besonders belastend sind die unmittelbaren Folgen der Tat und deren Verarbeitung für junge Men-
schen, Menschen mit einer Behinderung/chronischen Erkrankung, Menschen, die sich selbst sozial  
„eher unten“ positionieren, Menschen mit geringer Lebenszufriedenheit und Befragte, die sich in Mün-
chen nicht willkommen fühlen sowie Personen mit den Opfermerkmalen „ethnische/kulturelle Zuge-
hörigkeit“ und „Muslim:in“. Daher erscheint es sinnvoll, wenn Opferberatungsstellen und der Opfer-
schutz der Polizei die entsprechenden Personengruppen bei der Unterstützung und der Verarbeitung 
der Tatfolgen (noch) genauer in den Blick nehmen.  

Zunächst kann hier festgehalten werden, dass ein Drittel der Befragten häufig oder immer Angst hat, 
wegen der spezifischen individuellen Merkmale erneut Opfer einer vorurteilsgeleiteten Tat zu werden. 
Neigen diese Menschen nun dazu, diese Etikettierung in das eigene Selbstbild zu übernehmen (und 
das hohe Ausmaß der Befürchtung erneut Opfer zu werden erhöht diese Wahrscheinlichkeit mutmaß-
lich), dann ist von der Ausbildung von „Opferidentitäten“ eines nicht geringen Teils der (Stadt-)Bevöl-
kerung auszugehen. Rund 60% der Befragten äußern diese Befürchtung, auch wenn sie sich selbst vor-
sichtig verhalten und weitere 20% sind zumindest teilweise dieser Meinung. Auch das Ausmaß „erlern-
ter Hilflosigkeit“ ist also beträchtlich: Den von vorurteilsgeleiteten Taten Betroffenen erscheint es fast 
unmöglich, eine erneute Viktimisierung zu verhindern. Dies macht abermals deutlich, welche immen-
sen Folgen entsprechende Taten für die Opfer und auch die Gesellschaft nach sich ziehen.  

Die Verfestigung von „Opferidentitäten“ kann in Zusammenhang mit dem Ausmaß „erlernter Hilflosig-
keit“ unter anderem dazu führen, dass sich Menschen zukünftig nicht nur passiv verhalten, sondern 
möglicherweise versuchen, zu vermeiden, generell in entsprechende Situationen zu gelangen, indem 
sie sich aus dem sozialen Leben völlig zurückziehen. Dies zeigt auch die vorliegende Studie (Abbildung 
5): 40% der Befragten vermeiden als Folge der Tat im Alltag bestimmte Straßen, Plätze, Stadtviertel 
oder Parks12. Jeweils rund 30% der Opfer vorurteilsgeleiteter Taten vermeiden es, das Haus bei Dun-
kelheit zu verlassen bzw. öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Ein Viertel besucht schließlich be-
stimmte Veranstaltungen nicht mehr. Die Vermeidung der Nutzung des öffentlichen Raumes und von 
Aktivitäten in Verbindung mit bestimmten Orten kommt häufiger bei Betroffenen vor, die jung sind, 
ein niedriges formales Bildungsniveau und Einkommen aufweisen, sich selbst gesellschaftlich „eher 
unten“ positionieren, deren Lebenszufriedenheit nicht besonders hoch ist und die bereits länger in 

 
12  Im Folgenden sind jeweils die Anteile derjenigen berichtet, die bei dieser Frage „sehr häufig“, „eher häufig“ und „manch-

mal“ angegeben haben. 
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ihrem derzeitigen Stadtviertel ansässig sind. Dass sie das Tragen bestimmter religiöser Symbole ver-
meiden, berichten insbesondere Befragte, die vermuten, wegen ihrer „ethnischen/kulturellen Zuge-
hörigkeit“ zum Opfer vorurteilsmotivierter Taten geworden zu sein. 

Abbildung 5: Schutz- und Vermeidungsstrategien (Angaben in Prozent; hier: Anteile derjenigen, die  
  „sehr häufig“, „eher häufig“ und „manchmal“ angegeben haben)13 

 

Schließlich wird im Rahmen der hier vorgelegten Studie noch auf die Effekte von vorurteilsgeleiteten 
Taten als „Botschaftstaten“ analytisch eingegangen. Ein Prozess der „kollektiven Viktimisierung“ kann 
dann ausgelöst werden, wenn andere Mitglieder der – im Rahmen der Tat adressierten – Gruppe ent-
sprechende Taten entweder direkt beobachten oder über sonstige Wege (z.B. Berichte in Medien 
und/oder von Betroffenen) von der Tat erfahren. Betrachten wir den letzten Punkt, dann wird deutlich, 
dass sieben von zehn Befragten über die erlittene vorurteilsmotivierte Tat mit Personen gesprochen 
haben, die ähnliche Merkmale wie sie selbst aufweisen. 94% der Befragten sind der Ansicht, dass die 
Tat genauso gut einer anderen Person hätte passieren können, die ähnliche Merkmale aufweist wie 
sie selbst. 60% der Befragten stimmen im Übrigen auch der Aussage zu, dass sie sich inzwischen daran 

 
13  Zur Erfassung der Schutz- und Vermeidungsstrategien wurde folgende Frage vorgelegt: „Als Folge der Tat, die Sie in Frage 

43 angegeben haben, wie oft meiden Sie im Alltag generell unter Menschen zu gehen?“. 
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gewöhnt haben, aufgrund bestimmter persönlicher Merkmale, Opfer einer damit zusammenhängen-
den Tat zu werden.  

Ein letzter Aspekt dieses Komplexes sind die möglichen Auswirkungen auf Menschen aus dem unmit-
telbaren sozialen Umfeld der Befragten. Zunächst ist festzuhalten, dass mehr als ein Drittel der Befrag-
ten im eigenen Umfeld Menschen kennt, die aus Angst vor einer derartigen vorurteilsmotivierten Tat 
bestimmte Orte meiden (werden diejenigen hinzugenommen, die der Aussage teilweise zustimmen, 
dann liegt der Anteil bei 57%). Ein ähnlich hoher Anteil kennt Menschen, die aus Angst vor einer sol-
chen Tat abends/nachts nicht weggehen (mit teilweiser Zustimmung: 51%). Etwa jeweils 14% haben 
im sozialen Umfeld Personen, die aus Angst vor ähnlichen Taten München gerne verlassen würden 
(wenn sie könnten) bzw. berichten darüber, dass ihnen nahestehende Menschen seit dem Vorfall 
Angst haben, selbst Opfer zu werden (mit teilweiser Zustimmung: 22% bzw. 32%). Schließlich kennen 
5% der Befragten Menschen, die aus Angst vor solchen Vorfällen ihr Haus überhaupt nicht mehr ver-
lassen (mit teilweiser Zustimmung: 9%). Diese Ergebnisse liefern weitere Hinweise für Handlungsemp-
fehlungen. So weisen die Studienergebnisse zum einen darauf hin, dass nicht nur die Instanzen der 
Sozialkontrolle (Polizei, Strafverfolgung, Gerichte) für Vorurteilskriminalität und ihre Effekte sensibili-
siert werden müssen (also beispielsweise die Polizei ihre Mitarbeiter:innen noch intensiver mit den 
spezifischen Folgen für Betroffene von vorurteilsmotivierter Kriminalität vertraut machen sollte, wofür 
die vorliegende Studie eine gute Grundlage bildet), sondern zum Beispiel auch die Sozialverwaltung, 
da man sieht, dass Vorurteilskriminalität häufig sozial marginalisierte Gruppen trifft, die zudem beson-
ders unter den Folgen von Vorurteilstaten leiden. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen sehr 
deutlich, dass ein (subjektiv wahrgenommener) niedriger sozialer Status sowie die schlechte finanzielle 
Ausstattung von Haushalten in der Regel signifikant damit zusammenhängen, Opfer von Vorurteilskri-
minalität zu werden. Die Instanzen der Sozialkontrolle haben es in Situationen, in denen etwa die Po-
lizei zu Hilfe gerufen wird oder in denen Anzeige erstattet wird, mit Menschen zu tun, die ohnehin 
gesellschaftlich marginalisiert sind und die nun zudem Opfer von Vorurteilskriminalität wurden. Das 
heißt: Es geht in diesem Fall darum, gerade mit diesen Personen, die aus eigener Sicht eher schwach 
positioniert sind, positiv umzugehen und gut in die Kommunikation zu kommen, um z.B. möglichst 
viele für die Strafverfolgung relevante Details zum Sachverhalt zu erfahren. 

Ein Ergebnis, das für die Instanzen der Sozialkontrolle ebenfalls wichtig scheint ist, dass die Anzeige-
quote bei sexuellen Übergriffen im Bereich der vorurteilsmotivierten Taten in München sehr gering ist 
(die prävalenzbasierte Anzeigequote bei sexueller Belästigung betrug nur 4,3%, sexueller Missbrauch 
oder Vergewaltigung wurde überhaupt nicht angezeigt), wobei von Sexualdelikten vor allem Frauen 
und Menschen mit anderer sexueller Identität mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit betrof-
fen sind. Hinzu kommt, dass Befragte mit weiteren (z.B. diversen) geschlechtlichen Identitäten als einer 
männlichen angegeben haben, dass sie die Polizei in diesem Fall nicht zu Hilfegerufen haben, weil diese 
den Fall sowieso nicht ernst genommen hätte. Diese Erkenntnisse weisen darauf hin, dass man hier 
vertrauensbildende Maßnahmen und Legitimitätsanreize von Seiten der Polizei hinsichtlich dieser bei-
den Gruppen andenken sollte. 

Es ist darüber hinaus darauf zu verweisen, dass die Bürger:innen insgesamt eine Verantwortung mit 
dafür übernehmen sollten, dass entsprechende Vorfälle angezeigt werden. Hier könnte man sich an 
der Kampagne und den Aufrufen der schottischen Polizei orientieren, die auf Plakaten usw. darauf 
hinweist, dass Personen, die Vorurteilskriminalität erlebt oder beobachtet haben (egal ob die Tat im 
Internet bzw. den sozialen Medien oder außerhalb des Internets passiert ist) nicht zögern sollten, diese 
Tat zu melden. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, eine 
solche Tat zu melden (verwiesen wird unter anderem auf den Polizei-Notruf, auf barrierefreie Zugänge 
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und auf Online-Meldeformulare). Kommune und Polizei könnten dazu gegebenenfalls eine gemein-
same Kampagne entwickeln14.  

Auch ist von Seiten der Münchner Bevölkerung offensichtlich mehr Solidarität und Zivilcourage gefor-
dert. Darauf verweist der in der Studie deutlich nachgewiesene, sehr häufig vorhandene „Bystander-
Effekt“ im Zusammenhang mit vorurteilsmotivierten (Straf-)Taten. Hier könnte man sich am Konzept 
der zivilgesellschaftlichen Organisation „In IUSTITIA“ orientieren, insbesondere an deren bildungspoli-
tischen Seminaren. Vorrangiger Gegenstand dieser Seminare ist die Rolle des aktiven Zeugen, wobei 
durch die Stärkung aktiver Einstellungen das Hauptaugenmerk auf die Prävention des „Bystander-Ef-
fekts“ gerichtet wird (Kadlecovd, 2015)15. 

Schließlich gilt es zu berücksichtigen, dass die Tatsache, sich in München nicht zuhause bzw. willkom-
men zu fühlen, viele Wahrnehmungen und Beurteilungen der Befragten signifikant beeinflusst. Die 
Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen sehr deutlich, dass das geringe Willkommensgefühl und die 
Tatsache, sich in München persönlich nicht zuhause zu fühlen sehr häufig damit korrelieren, Opfer von 
Vorurteilskriminalität zu sein (und umgekehrt). Diese beiden emotionalen Variablen stehen mit fast 
allen Aspekten der Vorurteilskriminalität und sonstiger untersuchter Bereiche (Kriminalitätsfurcht, all-
gemeines Sicherheitsgefühl, Institutionenvertrauen usw.) in einem signifikanten Zusammenhang. Ins-
besondere spielen sie auch bei der Verarbeitung von vorurteilsmotivierten Taten eine nicht zu unter-
schätzende Rolle. Diese Erkenntnis scheint sowohl für die Stadtpolitik als auch die Stadtgesellschaft 
insgesamt sehr wichtig. Zum einen sollte die Stadtpolitik hier durch geeignete Maßnahmen versuchen, 
die Selbstverständlichkeit von Vielfalt und Gleichwertigkeit in einer modernen, pluralen und demokra-
tischen Stadtgesellschaft noch stärker zu betonen sowie zu fördern und so deutlich zu machen, dass 
verschiedenste Menschen in München willkommen sind. Zum anderen ist es an der Stadtgesellschaft 
insgesamt, die zuwandernden Bürger:innen hier willkommen zu heißen, um ihnen damit das Gefühl zu 
vermitteln, sich hier zuhause fühlen zu können. Dazu bedarf es neben einem allgemeinen zivilgesell-
schaftlichen Engagement unterstützende Maßnahmen im Bereich der Erwachsenenbildung. 

Schließlich stellen die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung auch einen Anschluss zu den Unter-
suchungen zur „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF)“ und deren Ergebnissen her. Auch 
von Vorurteilskriminalität sind häufig Gruppen betroffen, gegenüber denen – wie die Studien zu GMF 
zeigen – ein hohes Ausmaß an abwertenden Einstellungen in der Bevölkerung besteht (wie etwa finan-
ziell und sozial Schwache, Muslim:innen, Menschen mit einer diversen sexuellen Identität, Geflüchtete 
usw.). Dies deutet darauf hin, dass die Vermutung naheliegend scheint, dass ein Teil dieser Einstellun-
gen sich auch in entsprechend manifestiertem Verhalten Bahn bricht. Dies wird zudem gestützt durch 
die Ergebnisse anderer Untersuchungen: In der empirischen Forschung ist durchaus belegt, dass ent-
sprechende Einstellungen (und darauf beruhende Ideologien) eine wichtige Rolle im Vorfeld von vor-
urteilsgeleiteter Kriminalität spielen (Levin/McDevitt, 2008). Dies ist somit ein weiterer Hinweis an 
Stadtpolitik und –verwaltung: Der Schutz von vulnerablen gesellschaftlichen Gruppen und Minderhei-
ten beginnt schon dort, wo deren verbaler Abwertung Einhalt geboten wird. Dies ist angesichts des 
Ausmaßes an vorurteilsmotivierten Taten in München dringend notwendig. 

  

 
14  Mit der schottischen Kampagne werden zwei Aspekte verfolgt: (1) Die Plakate richten sich direkt an Personen, die ent-

sprechende Taten verüben, wobei diese direkt adressiert werden, so heißt es z.B. „Sehr geehrte Rassist:innen“ usw. auf 
den Plakaten. Danach wird klargemacht, dass in Schottland jegliche Form von Hass und Diskriminierung nicht gewünscht 
ist und es wird mit „Grüße, Schottland“ unterzeichnet. (2) Zudem werden auf der offiziellen Webseite der Kampagne 
Möglichkeiten bzw. Beratungsstellen für Personen, die Vorurteilskriminalität beobachten oder selbst Opfer geworden 
sind aufgezeigt. Dort heißt es unter anderen: „Police Scotland take hate crime very seriously and will do everything that 
they can to bring those responsible to justice.“ und verweist gleichzeitig darauf, dass noch immer viele dieser Taten nicht 
angezeigt werden. Es erfolgt daher der Aufruf: „If you have experienced or witnessed a hate crime, whether it happened 
online or face-to-face, please don’t hesitate to report it. There are different ways in which you can report a hate crime: 
(…)“; vgl. https://onescotland.org/campaigns/hate-crime-campaign/ (Aufruf: 18.12.2020) 

15  Zu weiteren Analysen, Konzepten und Gelingensfaktoren im Zusammenhang mit zivilgesellschaftlichem Engagement 
siehe Schellenberg/Becher, 2015. 

https://onescotland.org/campaigns/hate-crime-campaign/
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Zusatzmodul „nicht-repräsentative Befragung“: 
 

Sinti und Roma sowie Wohnungslose  
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Wie oben beschrieben, war davon auszugehen, dass über ein Zufallsverfahren nur eine geringe Fall-
zahl von möglicherweise besonders betroffenen Gruppen in die Stichprobe gelangt. Wir haben des-
halb in einem Zusatzmodul der Untersuchung versucht, diese Gruppen soweit wie möglich über ent-
sprechende Einrichtungen zu befragen16. Es ist nochmals darauf hinzuweisen, dass damit nicht beab-
sichtigt werden konnte bzw. war, ein verallgemeinerbares Ergebnis zu generieren. Es sollte vielmehr 
ein erster Blick auf die Situation dieser Gruppen möglich und in dieser Untersuchung schlaglichtartig 
beleuchtet werden17. Dieses Unterfangen konnte jedoch unter anderem bedingt durch Entwicklun-
gen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht gänzlich umgesetzt werden. Für die beiden 
Gruppen, bei denen es in Ansätzen gelungen ist, Daten zu erheben, stellen wir im Folgenden die 
wichtigsten Ergebnisse für die Befragung von Sinti und Roma kurz vor18. 

1.  Sinti und Roma 

In Zusammenarbeit mit Madhouse gGmbH, München wurden hier 36 Befragungen realisiert19. Die 
Befragungen selbst fanden im Anschluss an Beratungssituationen statt und wurden im August und 
September 2020 durchgeführt. Es folgt auch hier eine Merkmalsbeschreibung der Stichprobe nach 
den wichtigsten demographischen, sozio-ökonomischen und weiteren individuellen Merkmalen (Ta-
belle A1)20.  

Merkmale der Befragten 

Das durchschnittliche Alter der Befragten beträgt 39,5 Jahre und ist damit neun Jahre geringer als in 
der Hauptuntersuchung. 94% der Befragten haben ausschließlich deutsche und 6% doppelte Staats-
bürgerschaft(en)21. Das Einkommen wollten 60% der Befragten nicht angeben. Unabhängig davon 
bewegte sich das Haushaltsnettoeinkommen bei den übrigen Befragten zwischen 100 und 1.600 
Euro, so dass hier von einer für fast alle Haushalte vorhandenen Niedrigeinkommenssituation auszu-
gehen sein dürfte. Damit unterscheiden sich diese Haushalte deutlich von den in der Hauptuntersu-
chung befragten Bürger:innen, bei denen das Haushaltsnettoeinkommen im Schnitt 3.995 Euro be-
trägt. 

Bei den schulischen Abschlüssen stellte sich ebenfalls eine völlig andere Situation dar, wie in der Ge-
samtbevölkerung. Mehr als die Hälfte Befragten hat die Schule ohne Abschluss beendet und vier von 
zehn verfügen über niedrige Schulabschlüsse. Hohe Abschlüsse (7% (Fach-)Hochschulreife) haben da-
gegen nur wenige Befragte. Hier zeigt sich ein weiter Bereich von Bildungsarmut und möglicherweise 
ungleichen Bildungschancen für diese Bevölkerungsgruppe. 

  

 
16  Für diese Befragungen wurden die Erhebungsinstrumente zum einen gekürzt und in zwei weitere Sprachen übersetzt 

(Bulgarisch und Rumänisch). Wir möchten uns auch hier nochmals recht herzlich für die Unterstützung und das enorme 
Engagement im Zusammenhang mit der Durchführung der Befragung bei den Mitarbeiter:innen dieser Einrichtungen 
(Madhouse gGmbH, Teestube „komm“ und otto & rosi) bedanken. 

17  Dies auch aus dem Grund, dass die entsprechenden Gruppen in bisherigen Untersuchungen häufig kaum Gegenstand der 
Betrachtungen waren. 

18  Auf eine ausführliche Darstellung der Befragungsergebnisse im Wohnungslosenbereich wird im Folgenden verzichtet, da 
zwar eine gewisse Anzahl von Befragungen realisiert wurden, diese jedoch eine sehr geringe Fallzahl aufweisen, dass wir 
für diese Gruppe nur ganz kurz wesentliche Aspekte zusammenfassen werden. 

19  Drei Fragebögen waren dabei so unvollständig ausgefüllt, dass sie im Anschluss  aus der Analyse ausgeschlossen wurden. 
20  Bei der Interpretation und Einordnung der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die Befragten Klient:innen einer Sozial-

beratungsstelle sind, also ein Selektionseffekt vorliegen dürfte. 
21  Damit unterscheiden sich die Befragten deutlich von denjenigen der Hauptuntersuchung, von denen 60% die deutsche 

Staatsangehörigkeit und 34% eine nicht-deutsche besitzen. Ebenfalls 6% von diesen verfügen über doppelte Staatsange-
hörigkeiten. 
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Ähnliches gilt für die beruflichen Abschlüsse: Acht von zehn Befragten haben keine beruflich Ausbil-
dung abgeschlossen. Damit setzt sich der Effekt, der bei den schulischen Abschlüssen zu beobachten 
ist im beruflichen Bildungsbereich unvermindert fort.22 

Von den 33 Personen, die sich an der Befragung beteiligt haben, sind zwei Drittel weiblich und ein 
Drittel männlich. Andere .geschlechtliche Identitäten, die über eine teilstandardisierte Selbstbe-
schreibung der Befragten erfasst wurden, sind nicht angegeben worden. 

Die Befragten lebten zum Zeitpunkt der Untersuchung im Schnitt seit 35,2 Jahren in München und 
damit zehn Jahre länger als die Personen, die an der Hauptbefragung teilgenommen haben. Der Anteil 
derjenigen die angeben, dass sie sich von anderen Personen in München nicht willkommen fühlen 
beträgt 42% und ist damit doppelt so hoch wie in der Hauptbefragung. 

Persönlich sind die Befragten derzeit alles in allem nur mittelmäßig zufrieden mit Ihrem Leben (durch-
schnittliche Bewertung der Lebenszufriedenheit: 5,5 und damit fast zwei Punkte geringer als bei den 
Befragten der Hauptuntersuchung: 7,2)23. Unabhängig davon beurteilen acht von zehn Befragten ihre 
eigene finanzielle Situation als schlecht24. Dies mag unter anderem damit zusammenhängen, dass nur 
ein Drittel der Befragten im Januar 2020 (noch) erwerbstätig waren, was darauf hindeutet, dass ein 
Großteil der Befragten vermutlich von staatlichen Transferleistungen abhängig war. Dies mag dann 
auch der Grund dafür sein, dass sich die Befragten auch gesellschaftlich eher in mittleren Positionen 
sehen (durchschnittliche Bewertung auf der sog. „Unten-oben-Skala“: 5,0 und damit mehr als ein 
Punkt niedriger als bei den Befragten der Hauptuntersuchung: 6,1)25. 

  

 
22  Hier ist darauf zu verweisen, dass sich laut den Ergebnissen der RomnoKher-Studie 2021 die Bildungssituation von Roma 

und Sinti im schulischen Bereich inzwischen verbessert hat (insbesondere bei den jüngeren Alterskohorten), aber im Aus-
bildungsbereich eher stagniert. Insgesamt wird konstatiert, dass der Abstand zur Mehrheitsbevölkerung im Bildungsbe-
reich weiterhin groß ist und verweist in diesem Zusammenhang auf die – historisch bedingten – benachteiligten Lebens- 
und Bildungssituationen der Befragten; vgl. Strauß, 2021: 28f. und 38ff. 

23  Mittelwerte basierend auf einer 11-stufigen Ratingskala (Werte 0 = sehr unzufrieden bis 10 = sehr zufrieden). 
24  Von den Befragten der Hauptuntersuchung bewerten nur 14% ihre wirtschaftliche Situation als schlecht. 
25  Mittelwerte basierend auf einer 11-stufigen Ratingskala (Werte 0 = unten bis 10 = oben). 
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Tabelle A1: Beschreibung der Stichprobe: Wichtige demographische, sozio-ökonomische und  
  weitere individuelle Merkmale 

Merkmal Kategorien 
Anteile in Prozent/  
Verteilungsmaße 
Hauptbefragung 

Anteile in Prozent/  
Verteilungsmaße 
Sinti und Roma 

Demographische Merkmale    

Alter Durchschnittsalter 48,5 Jahre 39,5 Jahre 

Staatsbürgerschaft Ausschließlich deutsche 60 94 

 Nicht-deutsche 34 0 

 Doppelte 6 6 

Zuwanderung Anteil der selbst eingewanderten Be-
fragten 

30 3 

Geschlechtliche Identität  
(Selbstbeschreibung) 

Weiblich 55,9 64 

 Männlich 43,5 36 

 Weitere (z.B. diverse) geschlechtliche 
Identität 

1,4 0 

Sozio-ökonomische Merkmale    

Bildung Niedrige Bildung 14 93 

 Mittlere Bildung 13 0 

 Hohe Bildung 73 7 

Wirtschaftliche Lage  Schlecht 13 79 

 Gut 87 21 

Erwerbstätigkeit  Anteil der Befragten, die Anfang 2020 
erwerbstätig waren 

68 34 

Gesellschaftliche Positionierung (Un-
ten-oben-Skala) 

Durchschnittliche Positionierung  
(Skala: 0=unten bis 10=oben) 

6,1 5,0 

Weitere individuelle Merkmale    

Lebenszufriedenheit Durchschnittliche Zufriedenheit 
(Skala: 0=sehr unzufrieden bis 10=sehr 
zufrieden) 

7,2 5,5 

Ansässigkeit in München Durchschnittliche Wohndauer in Jahren 25,7 Jahre 35,2 Jahre 

Gebürtige Münchner:innen Anteil der in München geborenen Be-
fragten 

19 81 

Willkommen in München Anteil derjenigen, die sich in München 
nicht willkommen fühlen 

20 42 

 

Über die Hälfte der Befragten hat angegeben, von anderen Personen mit Begriffen bezeichnet zu 
werden, die nicht ihrer eigenen Identität entsprechen, wobei sich zwei Drittel von ihnen dadurch ein-
deutig beleidigt bzw. diskriminiert fühlen und bei einem weiteren Viertel dies zumindest teilweise 
der Fall ist26. 

Primäre Viktimisierung 

71% der Befragten, die 2019 Opfereiner (Straf-)Tat geworden sind, gaben an, dass sie aufgrund per-
sönlicher Merkmale oder Tatsache einer bestimmten Gruppe zuzugehören Opfer dieser Tat wurden. 
Der Anteil von Vorurteilskriminalitätsopfern ist damit deutlich höher als in der Hauptbefragung 
(43%). Das deutet darauf hin, dass diese Gruppe möglicherweise in einem beträchtlich größeren Aus-
maß von Vorurteilskriminalität betroffen ist. Dies deckt sich mit Ergebnissen aus europäischen Unter-
suchungen. James etwa verweist darauf, dass „Gypsies, Travellers and Roma experience more bias-
motivated crime and discrimination in Europe than any other minority communities“ (James, 2018: 
237)27. Zudem zeigt sich, dass der Anteil derjenigen, die generell von (Straf-)Taten betroffen waren 
100% betrug, das heißt es gibt niemanden aus dieser Gruppe, der im Jahr 2019 nicht Opfer von Krimi-
nalität war (unabhängig davon, ob es sich um Vorurteilskriminalität gehandelt hat oder nicht). Ein 
Vergleich der Prävalenzraten von Vorurteilskriminalität zeigt zudem, dass Personen aus dieser  

 
26  Zu Diskriminierungstendenzen gegenüber Sinti und Roma vgl. auch Benz, 2014 und Ende, 2013. 
27  Vgl. dazu auch Council of Europe, 2011; FRA, 2009 und 2012 sowie Wigerfelt/Wigerfelt, 2015. 
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Gruppe in allen Bereichen in einem deutlich höheren Ausmaß von Vorurteilskriminalität betroffen 
sind als die Bevölkerung allgemein (Tabelle A2). Auch wenn man die Ergebnisse aufgrund der metho-
dischen Aspekte (keine Zufallsstichprobe, möglicher Selektionsbias usw.) äußert vorsichtig betrach-
ten muss, scheint sich eine deutlich größere Betroffenheit im Ausmaß von Vorurteilskriminalität für 
die Gruppe abzuzeichnen. 

Tabelle A2: Jahresprävalenz 2019 (Vergleich der Befragungen; nur Vorurteilskriminalität) 

Tat 
Prävalenz 2019  

(Hauptbefragung) 
N=246 

Prävalenz 2019  
(Befragung  

Sinti und Roma) 
N=23 

Ich wurde im Internet und/oder in den sozialen Medien durch Kommentare, Postings, 
Nachrichten, Emails usw. persönlich beschimpft oder beleidigt. 

2,8 18,2 

Ich wurde im Internet und/oder in den sozialen Medien durch Kommentare, Postings, 
Nachrichten, Emails usw. persönlich bedroht. 

0,5 13,6 

Ich wurde persönlich beleidigt (außerhalb des Internets/der sozialen Medien). 9,1 63,6 

Ich wurde mit Worten persönlich bedroht  
(außerhalb des Internets/der sozialen Medien). 

3,5 54,5 

Ich wurde körperlich angegriffen (und dabei verletzt). 1,0 18,2 

Ich wurde mit einer Waffe angegriffen (und dabei verletzt). 0,1 18,2 

Mein Eigentum wurde absichtlich beschädigt oder zerstört  
(z.B. Sachbeschädigung, Vandalismus). 

2,5 36,4 

Mir wurde etwas gestohlen. 2,5 36,4 

Jemand hat mir mit Gewalt oder unter Androhung von Gewalt etwas weggenommen. 0,2 0 

Ich wurde gegen meinen Willen sexuell bedrängt (z.B. begrabscht). 3,6 4,5 

Jemand hat mich sexuell missbraucht oder vergewaltigt. 0,2 4,5 

Es wurden über mich schlechte Dinge verbreitet, die nicht stimmen (üble Nachrede). 3,7 42,9 

Auf das Haus, in dem ich wohne, wurde ein Brandanschlag verübt. 0 4,5 

Das Haus, in dem ich wohne, wurde absichtlich beschmiert und/oder beschädigt. 1,1 45,5 

Ich wurde herablassend/diskriminierend behandelt. 9,8 72,7 

Ich wurde beschimpft und/oder bespuckt. 3,9 45,5 

Man hat sich abwertend/abfällig über mich/ die Gruppe, der ich zugehöre, geäußert. 7,3 54,5 

Mir ist etwas anderes passiert 1,8 18,2 

Interessant ist des Weiteren, welche „Opfer-“Merkmale die Befragten angegeben haben. Wie Abbil-
dung A1 zeigt sind neben der Tatsache der Gruppenzugehörigkeit (Sintiza/Sinto bzw. Romni/Rom zu 
sein) für diese Befragten drei Merkmale wesentlich: Herkunft, Hautfarbe und ethnische/kulturelle 
Zugehörigkeit. Andere Charakteristika spielen dagegen kaum eine Rolle. 
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Abbildung A1: Ich denke ich wurde Opfer … 
(Vergleich der beiden Befragungen Mehrfachantworten möglich; Angaben in Prozent)  

 

Sekundäre Viktimisierung 

Da nur vier Befragte darüber berichten, die Polizei zu Hilfe gerufen bzw. die Tat angezeigt zu haben 
werden hier keine Ergebnisse zum Verhalten der Institutionen der Sozialkontrolle berichtet, sondern 
es wird lediglich kurz auf das Verhalten des sozialen Umfeld der Befragten eingegangen. 78% der Be-
fragten haben nach der Tat Unterstützung erhalten. Ein Großteil derjenigen, die auf Unterstützung 
zurückgreifen konnten, erhielt diese aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld: 70% erhielten sie durch 
die Familie und weitere 40% von Freund:innen. Jede:r Dritte bekam sie von sonstigen Bekannten und 
10% von Nachbar:innen. Nimmt man diese Aspekte zusammen, so ergibt sich, dass der Großteil der 
Unterstützung im direkten sozialen Umfeld stattfindet und dass dieses Unterstützungsnetzwerk breit 
und umfassend ist.  

Tertiäre und kollektive Viktimisierung 

Zunächst kann hier festgehalten werden, dass fast drei Viertel der Befragten häufig oder immer 
Angst haben, wegen der spezifischen individuellen Merkmale erneut Opfer einer vorurteilsgeleiteten 
Tat zu werden. Neigen diese Menschen nun dazu, diese Etikettierung in das eigene Selbstbild zu 
übernehmen (und das hohe Ausmaß der Befürchtung erneut Opfer zu werden, erhöht diese Wahr-
scheinlichkeit mutmaßlich), dann ist von der Ausbildung von „Opferidentitäten“ eines nicht geringen 
Teils dieser Bevölkerungsgruppe auszugehen.  

Mehr als die Hälfte gibt zudem jeweils an, seit der Tat häufig Angst haben bzw. immer noch psychisch 
unter den Folgen der Tat zu leiden. Vier von zehn fällt es zumindest teilweise schwer, die Folgen der 
Tat zu verarbeiten. Zu bedenken sollte schließlich geben, dass jeweils jede:r Zwölfte angibt, dass sich 
seit der Tat Menschen von ihm/ihr distanziert haben bzw. dass sich manche Menschen seit dem Vor-
fall nicht mehr mit dem/der Befragten sehen lassen möchte. Auch der Anteil sozialer Meidung ist also 
nicht zu vernachlässigen. 

Als Folge der Tat ist das individuelle Ausmaß von Schutz- und Vermeidungsstrategien beträchtlich: 
Jeweils zwischen 33% und 50% der Befragten vermeiden als Folge der Tat generell unter Menschen 
zu gehen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, religiöse Symbole zu tragen, im Alltag bestimmte   
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Straßen, Plätze, Stadtviertel oder Parks aufzusuchen, das Haus bei Dunkelheit zu verlassen und be-
stimmte Veranstaltungen zu besuchen. 

Neun von zehn Befragten haben über die erlittene vorurteilsgeleitete Tat mit Personen gesprochen, 
die ähnliche Merkmale wie sie selbst aufweisen. Ein gleich hoher Anteil geht zudem davon aus, dass 
die ihnen persönlich widerfahrene Tat auch andere Personen ängstigt, die ähnlich Merkmale wie sie 
selbst aufweisen. Schließlich sind 85% der Befragten der Meinung, dass die Tat genauso gut einer an-
deren Person hätte passieren können, die ähnliche Merkmale wie sie selbst aufweist. Sechs von zehn 
haben sich nach eigener Einschätzung inzwischen weitgehend daran gewöhnt aufgrund bestimmter 
persönlicher Merkmale Opfer einer damit zusammenhängenden Tat zu werden.  

Ein letzter Aspekt dieses Komplexes sind die möglichen Auswirkungen der vorurteilsgeleiteten Taten 
auf Menschen aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld der Befragten (Effekte als Botschaftstat).  

Jeweils zwischen zwei Drittel und drei Viertel der Befragten kennen Menschen, die seit dem Vorfall 
Angst haben, selbst zum Opfer zu werden bzw. aus Angst vor einer vorurteilsmotivierten Tat 
abends/nachts nicht weggehen sowie bestimmte Orte meiden. 

Insgesamt kann zusammenfassend festgehalten werden, dass sowohl das Ausmaß primärer als auch 
sekundärer und tertiärer sowie kollektiver Viktimisierung bei der Bevölkerungsgruppe der Sinti und 
Roma weitaus höher ausgeprägt scheint als bei der übrigen Bevölkerung. 

2. Wohnungslose 

In Zusammenarbeit mit der Teestube „komm“ des Evangelischen Hilfswerks München und Otto & 
Rosi - Offener Tagestreff Ost der AWO München, München wurden im August und September 2020 
zehn Befragungen realisiert. Aufgrund der geringen Fallzahl soll hier lediglich kurz eine deskriptive 
Schilderung der Situation von Wohnungslosen erfolgen28. 

Merkmale der Befragten 

Das durchschnittliche Alter der Befragten beträgt 47,5 Jahre und ist damit ähnlich hoch wie in der 
Hauptuntersuchung. 20% der Befragten haben ausschließlich die deutsche und 80% nicht-deutsche 
Staatsbürgerschaft(en). Ihr Einkommen wollten 60% der Befragten nicht angeben, die übrigen vier 
Befragten nannten Beträge zwischen 250 und 1.500 Euro. Ein Drittel der Befragten hat die Schule mit 
einem mittleren Abschluss beendet und zwei Drittel verfügen über hohe Schulabschlüsse. Für die be-
ruflichen Abschlüsse gilt: Nur einer von zehn Befragten hat keine berufliche Ausbildung abgeschlos-
sen. Ebenfalls einer von zehn absolvierte eine betriebliche und vier von zehn eine schulische Berufs-
ausbildung. Vier von zehn Befragten haben einen (Fach-)Hochschulabschluss. Von den zehn Perso-
nen, die sich an der Befragung beteiligt haben, sind drei weiblich und sieben männlich. Die Befragten 
lebten zum Zeitpunkt der Untersuchung im Schnitt seit 9,3 Jahren in München und damit deutlich 
kürzer als die anderen Befragten. Der Anteil derjenigen die angeben, dass sie sich von anderen Perso-
nen in München nicht willkommen fühlen beträgt 50%. Persönlich sind die Befragten derzeit alles in 
allem eher unzufrieden mit Ihrem Leben (durchschnittliche Bewertung der Lebenszufriedenheit: 3,8 
Punkte). Sechs von zehn Befragten beurteilen ihre eigene finanzielle Situation als schlecht. Vier von 
zehn Befragten waren im Januar 2020 (noch) erwerbstätig. Auch gesellschaftlich ordnen sich die Be-
fragten eher unten ein (durchschnittliche Bewertung auf der sog. „Unten-oben-Skala“: 3,7. 

Primäre Viktimisierung 

Insgesamt wurden neun von zehn Befragten Opfer von (Straf-)Taten, wobei 56% dieser Befragten an-
gaben, dass sie aufgrund persönlicher Merkmale Opfer dieser Tat wurden. Insgesamt stand hier das 
Merkmal „Obdachlosigkeit“ mit acht von zehn Nennungen klar im Vordergrund. Das deutet darauf 
hin, dass diese Gruppe möglicherweise ebenfalls in einem etwas größeren Ausmaß von Vorurteilskri-
minalität betroffen ist als die übrige Bevölkerung. 

 
28  Einen darüber hinaus gehenden Einblick in die Opferwerdung wohnungsloser Menschen im internationalen Vergleich 

bietet die Untersuchung von Pollich, 2017. Des Weiteren siehe RAA Sachsen e.V., 2011. 
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Sekundäre Viktimisierung 

In diesem Fall hat die Hälfte der Befragten nach der Tat Unterstützung erhalten. Jeweils die Hälfte 
erhielt sie durch Freund:innen und/oder sonstige Bekannte. Auch hier erfolgt die Unterstützung also 
hauptsächlich über das soziale Umfeld der Befragten.  

Tertiäre und kollektive Viktimisierung 

In diesem Fall hat jede:r fünfte Befragte häufig Angst, wegen ihrer/seiner Merkmale erneut Opfer ei-
ner vorurteilsgeleiteten Tat zu werden. Direkte individuelle Folgen werden hier lediglich für eine sozi-
ale Distanzierung berichtet: Jeweils jede:r Fünfte gibt, dass sich seit der Tat Menschen von ihm/ihr 
distanziert haben bzw. dass sich manche Menschen seit dem Vorfall nicht mehr mit dem/der Befrag-
ten sehen lassen möchte. Angst, Probleme bei der Verarbeitung der Tat, körperlich und/oder psychi-
sche Folgen werden nicht berichtet. Auch individuelle Schutz- und Vermeidungsstrategien werden 
kaum umgesetzt. Die Hälfte der Befragten hat über die Tat mit Personen gesprochen, die ähnliche 
Merkmale wie sie selbst aufweisen. Alle Befragten gehen zudem davon aus, dass die ihnen persönlich 
widerfahrene Tat auch andere Personen ängstigt und sind der Meinung, dass die Tat genauso gut ei-
ner anderen Person hätte passieren können, die ähnliche Merkmale wie sie selbst aufweist. Zwei von 
zehn haben sich nach eigener Einschätzung inzwischen weitgehend daran gewöhnt aufgrund ihrer 
persönlichen Merkmale Opfer einer damit zusammenhängenden Tat zu werden.  

Insgesamt kann auch für die befragten Wohnungslosen festgehalten werden, dass sowohl das Aus-
maß primärer als auch sekundärer und tertiärer sowie kollektiver Viktimisierung bei dieser Bevölke-
rungsgruppe höher ausgeprägt scheint als bei der übrigen Bevölkerung. 
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